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Kohlenwasserstoffe:  4,3 kg/m*a 

Benzol::    0,29 kg/m*a 

Stickoxide:  2,29 kg/m*a 

und für den bisher nicht erwähnten Feinstaub: 0,30 kg/m*a 

 

Der Luftqualitätsindex im relevanten Bereich der Hermsdorfer Straße beträgt 1,15 mit Jahresmit-

telwerten von 21 µg/m³ für NO2 und 25 µg/m³ für Feinstaub PM10 für das Jahr 2009. Für das Jahr 

2015 werden Jahresmittel von 18 µg/m³ NO2 und 24 µg/m³ PM10 prognostiziert. Die Luftqualitäts-

grenzwerte werden somit eingehalten. 

Die Bewertung der Luftqualität ändert sich durch die neueren Daten zwar im Ergebnis nicht, es 

sollten bei Planungen aber immer die aktuellsten Datengrundlagen verwendet werden. 

 

Im Abschnitt 2.3.3 des Umweltberichts wird zur Prognose der lufthygienischen Entwicklung kons-

tatiert, dass die vorgesehene Wohnbebauung nicht zu einer erheblich höheren Belastung führt. 

Dies ist solange zutreffend, solange zur Beheizung keine Feststofffeuerungen, z.B. Holzfeuerun-

gen, verwendet werden. Auch wenn das Plangebiet außerhalb des Luftvorranggebietes liegt, wird 

daher folgende textliche Festsetzung auf der Grundlage von § 9 Abs.1 Nr. 23 a BauGB empfoh-

len: 

„ Im Geltungsbereicht des Bebauungsplans ist nur die Verwendung von Erdgas oder Heizöl EL 

als Brennstoff zugelassen. Die Verwendung anderer Brennstoffe ist dann zulässig, wenn si-

chergestellt ist, dass die Massenströme von Schwefeloxiden, Stickstoffoxiden und Staub bezo-

gen auf den Energieinhalt des eingesetzten Brennstoffs vergleichbar höchstens denen von 

Heizöl EL sind. Blockheizkraftwerke unter 1 MWel müssen mit Gas betrieben werden.“ 

 

Die durch zusätzliche Wohnbebauung induzierten Verkehre werden nicht quantifiziert und die 

Auswirkung als unerheblich eingestuft. Eine Bewertung dieser Aussage ist nicht möglich, da in 

den gesamten Planunterlagen keine Angabe gemacht werden, wie viele zusätzliche Wohneinhei-

ten maximal möglich sind. Daher ist auch keine Beurteilung der Zunahme der Verkehrsnachfrage 

möglich. Um aber vorbeugend die mögliche Zunahme des motorisierten Verkehrs zu dämpfen, 

sollten in den Plan nicht nur die Belange des Kfz-Verkehrs explizit (wie z.B. auf S. 18 der Begrün-

dung zum B-Plan) erwähnt werden, sondern auch die Belange des nicht-motorisierten Fuß- und 

Radverkehrs. Deshalb wird vorgeschlagen, dass geprüft wird, ob Festsetzungen zur Verbesse-

rung  radverkehrstechnischen Erschließung besonders der Schulen, Sportanlagen und zur nahe 

gelegenen S-Bahnstation Waidmannslust möglich sind. Gleiches gilt bei einer Reaktivierung des 










